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Staatsanwältin Dr. Gerhards 

Der Höhepunkt der Rechtsstaatswidrigkeit 

Wenn der rechtsstaatswidrige frühere Staatsanwalt und jetzige Richter Dr. Heiko Feurer zugunsten 
des sich vom Kindergeräusch im Nachbargarten belästigt fühlenden Abmahnanwalts Patrick Imgrund 
gegen ein drei Monate altes Baby eine Ordnungshaft in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt anordnet, 
und wenn der Vater des schuldunfähigen Kleinkindes Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung bei der 
Staatsanwältin Dr. Gerhards erstattet, dann wird die rechtsstaatswidrige Staatsanwältin Dr. Gerhards 
die verbrecherische Freiheitsberaubung dieses schuldunfähigen Kleinkindes als gerechtfertigt erklären: 

"Die vom Anzeigeerstatter geäußerten Einwände gegen die Entscheidung im Erkenntnisverfahren 
sind im Zwangsvollstreckungsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen, was dem Anzeigeerstatter 
bereits mit Beschluss des Landgerichts Heidelberg vom 07.04.2020, Az. 5 O 180/16 auf S. 5 f. 
mitgeteilt wurde, vgl. hierzu BGH NJW 2014, 711, 712, Rn. 13. Es ist bereits rechtskräftig vom 
OLG Stuttgart darüber entschieden, dass der Anzeigeerstatter Ordnungsmittel verwirkt hat, 
Beschluss vom 25.01.2017 – 2 W 74/16. Auf die zutreffende Entscheidung des Landgerichts 
Heidelberg vom 27.4.2020 durch Richter am Landgericht Feurer – Az. 5 O 180/16 – nehme ich 
ebenfalls Bezug. Es fehlt somit bereits am Anfangsverdacht im Hinblick auf eine Freiheitsberaubung, 
da eine solche jedenfalls gerechtfertigt wäre. 

Etwaige zukünftige Eingaben in der vorliegenden sowie in allen damit zusammenhängenden Sachen, 
die keine neuen und erheblichen Gesichtspunkte erkennen lassen, werden zwar gelesen und 
bearbeitet, von der Staatsanwaltschaft Heidelberg aber nicht mehr beantwortet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Gerhards 
Staatsanwältin" 

Wir haben August 2020. Vor exakt vier Jahren, am 10.08.2016, hat sich der rechtsstaatswidrige 
Vizepräsident Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice vom Landgericht Heidelberg entschlossen, unter Verstoß 
gegen das Schuldprinzip "Nulla poena sine culpa", das alle Juraprofessoren als unantastbar erklären 
(z.B. Prof. Urs Kindhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Fünfter Abschnitt: Schuld:  Das Schuldprinzip: 
"Keine Strafe ohne Schuld", siehe unten, und BVerfGE 20, 323, abgedruckt in "Die schizophrenen 
Rechtsbeugungen des Heidelberger Landgerichts", http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf), 
und unter Verstoß gegen das eigene Schuldunfähigkeitsurteil (http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf) 
des eigenen Landgerichts Heidelberg gegen diesen obigen schuldunfähigen Anzeigeerstatter eine bei 
Schuldunfähigen laut BVerfG 20, 323 (2 BvR 506/63) rechtsstaatswidrige Ordnungshaft zu verhängen 
(EV 5 O 180/16 des rechtsstaatswidrigen Richters Dr. Städtler-Pernice, gescannt in der PDF-Datei 
http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf) Die von dem rechtsstaatswidrigen Richter angelegte 
Akte 5 O 180/16 ist seit 2016 bis heute 2020 immer umfangreicher geworden und befindet sich z.Zt. 
bei dem rechtsstaatswidrigen früheren Staatsanwalt und jetzigen Richter Dr. Heiko Feurer. 

http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf
http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf
http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf


Die Heidelberger Staatsanwältin Dr. Gerhards. Der Höhepunkt der Rechtsstaatswidrigkeit – Seite 2 

 
 

 
 
 

 

 
 

(Verfügung der rechtsstaatswidrigen Heidelberger Staatsanwältin Dr. Gerhards unter Verweis auf Akte 5 O 180/16) 
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    (Urs Kindhäuser: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Fünfter Abschnitt: Schuld. § 21 Grundlagen. Das Schuldprinzip) 


